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Parlamentswahl im Irak - Was haben wir damit zu tun?

Die Bundesregierung hat mit de-
Unterstützung des Irak-Krieges das 
Völkerrecht verletzt. Entsprechen-
de Vorwürfe aus der Friedensbewe-
gung sind nun vom Bundesverwal-
tungsgericht ausdrücklich bestätigt 
worden. Die Leipziger Richter leg-
ten in dieser Woche die schriftliche 
Begründung zu einem bereits im 
Juni ergangenen Urteil vor. Dar-
in werden hinsichtlich des Krieges 
und der deutschen Unterstützungs-
leistungen »gravierende rechtliche 
Bedenken« geäußert. 

Zweigleisig gefahren
Vor knapp drei Jahren, mitten im 
letzten Bundestagswahlkampf, hat-
te sich Bundeskanzler Gerhard 
Schröder (SPD) öffentlich gegen 
den Kriegskurs der USA gestellt 
und eine deutsche Beteiligung am 
Irak-Krieg ausgeschlossen. »Für 
Abenteuer stehen wir nicht zur Ver-
fügung«, erklärte Schröder. Tatsäch-
lich ist die Bundesregierung zwei-
gleisig gefahren: Auf diplomati-
schem Parkett agierte sie gegen die 
Kriegsvorbereitungen der USA und 
Großbritanniens, in der Sache ge-
währte sie uneingeschränkte Unter-
stützung, ausgenommen die direkte 
Entsendung eigener Soldaten. Die 
USA erhielten ungehinderte Über-
flugs- und Transitrechte im Bun-
desgebiet bzw. dem deutschen Luft-
raum; Kriegsgerät und Mannschaf-
ten wurden in Deutschland umgela-
den und in Richtung Kriegsschau-
platz weitertransportiert. US-Trup-
pen trainierten auf dem Übungsplatz 
in Grafenwöhr den Einsatz im Irak. 
Damit die Kriegsvorbereitungen rei-
bungslos vonstatten gehen konnten, 
bezogen 7000 Bundeswehrsoldaten 
Wachposten vor amerikanischen 
Kasernen. In Kuwait standen Spür-
panzer des Typs »Fuchs« der »Ko-
alition der Willigen« zur Verfügung. 
Schließlich flogen deutsche Besat-
zungsmitglieder weiterhin an Bord 
der AWACS-Aufklärungsflugzeuge 
der NATO mit, die von der Türkei 
aus den irakischen Luftraum aus-
spähten. 

Vewrstoß gegen Völkerrecht
Die Friedensbewegung sah in die-
sen Maßnahmen einen Verstoß ge-
gen Völkerrecht und Grundgesetz. 
In einem Aufruf an Soldaten der 
Bundeswehr wurden diese aufgefor-
dert, »sich allen Befehlen zu wider-
setzen, deren Umsetzung der Vorbe-
reitung oder Führung eines Krieges 
gegen den Irak dienen«. Ein Major, 
der genau dies tat, wurde wegen 
Ungehorsams degradiert und zog 
dagegen vors Bundesverwaltungs-
gericht. Dieses hat jetzt die Position 
der Friedensbewegung bestätigt. An 
der Entscheidung war unter ande-
rem auch Richter Dieter Deisenroth 
beteiligt, der als Vorstandsmitglied 
der »Juristen und Juristinnen gegen 
atomare, biologische und chemische 
Waffen« schon Ende 2002 in einem 
Gutachten erklärt hatte, völker-

rechtswidrig handle »nicht nur der 
Aggressor, sondern auch derjenige 
Staat, der einem Aggressor hilft«. 

Im Urteil ist ausdrücklich festgehal-
ten, daß es für den Irak-Krieg keine 
völkerrechtliche Grundlage gegeben 
hat. In bezug auf die Bundesrepu-
blik weisen die Richter die Behaup-
tung zurück, Deutschland sei ein 
neutraler Staat gewesen – ein sol-
cher hätte nämlich die völkerrechtli-
che Verpflichtung, »jede Verletzung 
seiner Neutralität, wenn nötig mit 
Gewalt, zurückzuweisen«. Die Bun-
desregierung habe aber mit ihren 
Unterstützungsleistungen geradezu 
den Zweck verfolgt, »das militäri-
sche Vorgehen der USA und des UK 
zu erleichtern oder gar zu fördern«, 
schreiben die Richter.

Es gab keine Verpflichtung
Das von der Bundesregierung be-
mühte Argument, Deutschland 
sei nur seinen Verpflichtungen als 
NATO-Mitglied nachgekommen, 
läßt das Gericht nicht gelten. Es 
gebe keine Verpflichtung, »entge-
gen der UN-Charta und dem gelten-
den Völkerrecht völkerrechtswidri-

ge Handlungen von NATO-Partnern 
zu unterstützen«.Während sich offi-
zielle Stellen mit Kommentaren zu 
dem Urteil zurückhalten, stößt es 
bei Friedensgruppen auf große Re-
sonanz. Ralf Siemens von der Kam-
pagne gegen Wehrpflicht, Zwangs-
dienste und Militär sieht das Bemü-
hen der SPD, sich auch in diesem 
Wahlkampf als »Friedenspartei« 
aufzuführen, durch das Urteil kon-
terkariert. Die Friedensbewegung 
habe einen Anstoß erhalten, das Au-
genmerk nicht nur auf die USA zu 
richten, sondern »das Agieren der 
Bundeswehr verstärkt zu beobach-
ten«. 

Schallende Ohrfeige
Damit, daß beim nächsten völker-
rechtswidrigen Krieg Soldaten in 
Massen rebellieren und sich auf den 
jetzt geschaffenen Präzedenzfall be-
rufen, ist allerdings nicht zu rech-
nen. Das Urteil beschränkt die Straf-
freiheit soldatischen Ungehorsams 
auf das Vorliegen einer Gewissens-
entscheidung bzw. eines Verstoßes 
gegen das Völkerrecht. So wie auch 
heute noch jeder Kriegsdienstver-
weigerer erst anerkannt wird, wenn 
er eine ausführliche »Gewissensbe-
gründung« vorgelegt hat, so – und 
noch viel strenger – müssen auch 
Berufssoldaten ihren Vorgesetzten 
bzw. im Streitfall den Gerichten ihre 
Gewissensnöte darlegen. Die Zahl 
derjenigen Soldaten, die das Ide-
al des Bundesverwaltungsgerichts 
vom »mitdenkenden Gehorsam« 
erfüllen, ist ohnehin verschwindend 
gering. Diejenigen Bundeswehrsol-
daten, die noch Landesverteidigung 
an der Elbe statt am Hindukusch ge-
lernt haben, sind in den vergangenen 
15 Jahren durch eine neue Generati-
on verdrängt worden, die »einsatz-
nah« ausgebildet wurde. 

Das Urteil ist nicht nur für die Bun-
desregierung eine schallende Ohr-
feige, sondern auch für den General-
bundesanwalt. Dieser hatte im März 
2003 eine Strafanzeige der PDS ge-
gen den Bundeskanzler »wegen des 
Verdachts der Vorbereitung eines 
Angriffskrieges« nicht angenom-
men. Es liege fern, hatte er damals 
geschrieben, »bloße Duldungs- oder 
Unterlassungshandlungen unter 
dem Begriff der Kriegsbeteiligung 
zu subsumieren«. Nachdem nun 
ein Bundesgericht das Verhalten der 
Bundesregierung klipp und klar als 
Beihilfe zum Völkerrechtsbruch de-
klariert hat, darf man gespannt sein, 
mit welcher Begründung der Gene-

ralbundesanwalt die nächsten An-
zeigen gegen führende Politiker zu-
rückweisen wird. 

Das Fallbeispiel
Die Urteilsbegründung des Bundes-
verwaltungsgerichts bezieht sich auf 
den Fall eines Bundeswehrmajors, 
der seinen Vorgesetzten unmittel-
bar nach Beginn des Krieges gegen 
den Irak mitgeteilt hatte, er halte den 
Krieg für völkerrechtswidrig und 
werde keine Befehle befolgen, die 
eine Unterstützung des Krieges dar-
stellen. Der damals 46jährige Flori-
an Pfaff war mit der Entwicklung ei-
ner Software beschäftigt, mit der in 
der Bundeswehr künftig der gesam-
te Materialbereich gemanagt werden 
soll. Der Major, der der kritischen 
Soldatenvereinigung Darmstädter 
Signal angehört, erklärte gegenüber 
der DFG-VK-Zeitschrift ZivilCou-
rage: »Wenn ich dieses Projekt wei-
ter betreut hätte, wäre ich an absolut 
allem beteiligt gewesen, auch an der 
Bewachung der US-Kasernen oder 
den AWACS-Einsätzen. Damit wäre 
ich indirekt am Krieg beteiligt ge-
wesen.« 
Weil sein Kommandeur ihm kei-
ne anderweitige Tätigkeit zuweisen 
wollte, verweigerte Pfaff den wei-
teren Dienst. Er berief sich dabei 
auf das Soldatengesetz, demzufolge 
Befehle, die sich gegen das Völker-
recht richten, nicht ausgeführt wer-
den dürfen.
Später wurde gegen den Major ein 
Disziplinarverfahren wegen Unge-
horsams eingeleitet. Ein Truppen-
dienstgericht degradierte ihn im Fe-
bruar 2004 zum Hauptmann. Der 
Militärrichter behauptete, daß Pfaffs 
Tätigkeit in keiner Weise eine Un-
terstützung des US-Krieges darstel-
le. Außerdem leide die Funktions-
fähigkeit der Armee, wenn die »Be-
reitschaft zum Gehorsam« fehle.
Gegen dieses Urteil legte Pfaff Be-
rufung ein – genauso wie der Wehr-
disziplinaranwalt, der dem unbeque-
men Offizier vorwarf, »gegen solda-
tische Kernpflichten« verstoßen zu 
haben, und seine »Entfernung aus 
dem Dienstverhältnis« forderte. 
Der zweite Wehrdienstsenat des 
Bundesverwaltungsgerichtes gab 
Pfaff nun in vollem Umfang Recht. 
Die Richter betonten, die Pflicht ei-
nes Soldaten zum Gehorsam ende 
dort, wo sein Gewissen die Ausfüh-
rung eines Befehls verbiete. Auch 
Befehle, die sich gegen die Men-
schenwürde oder das Völkerrecht 
richteten, bräuchten nicht befolgt zu 
werden. 

Dokumentiert: 
„Beihilfe zu einem völkerrechtli-

chen Delikt ist selbst ein 
völkerrechtliches Delikt“

Die wichtigsten Ausführungen des 
Bundesverwaltungsgerichts zum 
völkerrechtswidrigen Charakter des 
Irak-Krieges und seiner Unterstüt-
zung durch die Bundesregierung:
Gegen den am 20. März 2003 von 
den USA und vom Vereinigten Kö-
nigreich (UK) begonnenen Krieg 
gegen den Irak bestanden und be-
stehen gravierende rechtliche Be-
denken im Hinblick auf das Gewalt-
verbot der UN-Charta und das son-
stige geltende Völkerrecht. Für den 
Krieg konnten sich die Regierungen 
der USA und des UK weder auf sie 
ermächtigende Beschlüsse des UN-
Sicherheitsrates noch auf das in Art. 
51 UN-Charta gewährleistete Selbst-
verteidigungsrecht stützen (...)

Rechtlich unverbindlich ist (...) ein 
Befehl, dessen Erteilung oder Aus-
führung als Handlung zu qualifizie-
ren ist, die geeignet ist und in der 
Absicht vorgenommen wird, das 
friedliche Zusammenleben der Völ-
ker zu stören (...)

Ein Verstoß gegen das völkerrecht-
liche Gewaltverbot kann nicht ohne 
weiteres deshalb verneint werden, 
weil die Regierung der Bundesre-
publik Deutschland öffentlich wie-
derholt zum Ausdruck gebracht hat-
te, »daß sich deutsche Soldaten an 
Kampfhandlungen nicht beteiligen 
werden.« Die Unterstützung einer 
völkerrechtswidrigen Militäraktion 
kann nicht nur durch ein Tun oder 
(...) durch Unterlassen begangen 
werden. Eine Beihilfe zu einem völ-
kerrechtlichen Delikt ist selbst ein 
völkerrechtliches Delikt. 

Der neutrale Staat ist völkerrecht-
lich gehalten, jede Verletzung seiner 
Neutralität, wenn nötig mit Gewalt, 
zurückzuweisen (...) Streitkräfte ei-
ner Konfliktpartei, die sich auf dem 
Gebiet des »neutralen Staates« be-
finden, sind daran zu hindern, an 
den Kampfhandlungen teilzuneh-
men (...) 

Weder der NATO-Vertrag, das 
NATO-Truppenstatut noch ande-
re NATO-Abkommen sehen eine 
Verpflichtung der Bundesrepublik 
Deutschland vor, entgegen der UN-
Charta und dem geltenden Völker-
recht völkerrechtswidrige Handlun-
gen von NATO-Partnern zu unter-

stützen. Was gegen die UN-Charta 
verstößt, kann und darf die NATO 
nicht beschließen und durchführen. 
(...) 

Es bestehen gegen mehrere (...) fest-
gestellte Unterstützungsleistungen 
der Bundesrepublik Deutschland 
zugunsten der USA und des UK im 
Zusammenhang mit dem (...) Krieg 
gegen den Irak gravierende völker-
rechtliche Bedenken. Dies gilt je-
denfalls für die Gewährung von 
Überflugrechten für Militärluftfahr-
zeuge der USA und des UK, die im 
Zusammenhang mit dem Irak-Krieg 
über das Bundesgebiet hinweg in 
das Kriegsgebiet in der Golfregion 
flogen oder von dort zurückkamen. 
Ebenfalls gilt dies für die Zulas-
sung der Entsendung von Truppen, 
des Transports von Waffen und mi-
litärischen Versorgungsgütern von 
deutschem Boden aus in das Kriegs-
gebiet sowie für alle Unternehmun-
gen, die dazu führen konnten, daß 
das Staatsgebiet Deutschlands als 
Ausgangspunkt oder »Drehscheibe« 
für gegen den Irak gerichtete militä-
rische Operationen diente. Denn 
objektiver Sinn und Zweck dieser 
Maßnahmen war es, das militäri-
sche Vorgehen der USA und des UK 
zu erleichtern oder gar zu fördern. 
Wegen dieser Zielrichtung bestehen 
gegen das diesbezügliche Verhalten 
der Bundesregierung im Hinblick 
auf das völkerrechtliche Gewalt-
verbot und die angeführten Bestim-
mungen des V. Haager Abkommens 
gravierende völkerrechtliche Beden-
ken. (...)  Jürgen Gottschling

Das Urteil im Wortlaut unter: www.
bundesverwaltungsgericht.de

 Die Wahl - eine Farce
 Mit großer Verzögerung wurde am 
25. Oktober, zehn Tage nach dem 
Referendum im Irak, die neue Ver-
fassung für angenommen erklärt. 
Trotz vielfacher Hinweise auf mas-
siven Wahlbetrug rief die Leiterin 
des UN-Unterstützungsteams im 
Irak, Carina Perelli, dazu auf, dem 
Ergebnis zu trauen und wertete die 
EU-Kommission die Annahme des 
Referendums als „einen großen 
Tag für die Demokratie“. Nun wur-
de am 15. Dezember das Parlament 
neu gewählt, nun auf der Basis der 
neuen Verfassung und für eine Le-
gislaturperiode von vier Jahren. Ein 
weiterer Grund den Vorwürfen sy-
stematischer Wahlfälschung beim 
Referendum nachzugehen.
Erste Zweifel an der Korrektheit 
des Referendums wurden schon 
bald nach der Veröffentlichung der 
ersten Ergebnisse laut. Aus 12 der 
18 Gouvernaten (Provinzen) waren 
Zustimmungsquoten von über 95% 
gemeldet worden, aus den drei Kur-
denprovinzen Arbil, Dahuk und Su-
laimaniyya sogar über 99%.
Die kuriosesten Zahlen kamen aber 
aus Ninive, die mit ihrer Hauptstadt 
Mossul einer der Hochburgen des 
Widerstandes ist. Nach Auszählung 
von 275 der 300 Wahllokale, so die 
Wahlkommission, hätten 326.000 
für und nur 90.000 gegen die Ver-
fassung gestimmt.
Gerade auf Ninive hatten sich alle 
Augen gerichtet, da die Verfassung 
auch gescheitert wäre, wenn in drei 
Provinzen Zweidrittel der Wähler 
gegen sie stimmten. Und Ninive 
galt neben den beiden anderen Wi-
derstandszentren al-Anbar und Sa-
lah-ad-Din, westlich, bzw. nördlich 
von Bagdad, als aussichtsreicher 
Kandidat hierfür. 

Da die Besatzungsgegner diesmal 
gerade in ihren Hochburgen in gro-
ßer Zahl zu den Urnen gingen, um 
die Verfassung über drei Zweidrit-
telmehrheiten niederzustimmen, war 
hier eine mehrheitliche Zustimmung 
an sich ausgeschlossen gewesen.             
 
Die Zweidrittelregelung sollte ur-
sprünglich den mit den USA ver-
bündeten Kurdenparteien, Kurdi-
sche Demokratische Partei KDP und 
Patriotische Union Kurdistan PUK 
ein Vetorecht bei der Verfassung 
sichern. Nun bot sie ihren Gegnern 
die große Chance die Verfassung in 
den mehrheitlich sunnitischen Pro-
vinzen scheitern zu lassen. 

 Völkerrecht gebrochen
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